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Außerordentlicher DFB-Bundestag

Gemäß § 29 Nr. 1. der DFB-Satzung hat das DFB-Prä-
sidium für Freitag, 8. September 2006 (Beginn
11.00 Uhr), einen außerordentlichen DFB-Bundestag
in das Congress Center Messe, Ludwig-Erhard-Anla-
ge 1, in Frankfurt/Main einberufen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der Stimmberechtigten und Bestim-
mung der Wahlprüfungskommission

3. Nachbetrachtung zur FIFA Fußball-Weltmeister-
schaft 2006

4. Ende der Amtszeiten des Präsidenten und des
Geschäftsführenden Präsidenten gemäß § 59a
der DFB-Satzung
a) Entlastung des Präsidenten und des Ge-

schäftsführenden Präsidenten
b) Neuwahl des Präsidenten

5. Spielklassenstrukturreform und Verbandsstruk-
turreform
a) Anträge auf Satzungsänderungen
b) Andere Anträge

6. Einführung einer B-Junioren-Bundesliga
a) Anträge auf Satzungsänderungen
b) Andere Anträge

7. Anträge auf Satzungs- und Ordnungsänderun-
gen infolge FIFA-Vorgaben
a) Umsetzung des Artikels 55 des FIFA-Diszipli-

narreglements (Nicht-Diskriminierung)
b) Anpassung an FIFA-Statuten

8. Satzungsänderungen: §§ 39 und 40
a) Erhöhung der Zahl der Beisitzer
b) Berufung von Beisitzern in die Rechtsorgane

des DFB anstelle von Wahlen

9. Ehrungen

10. Anfragen und Mitteilungen.

Die Zusammensetzung des Bundestages, die Be-
stimmungen über das Stimmrecht und die Zahl der
Delegierten sowie die Kostenregelung ergeben sich
aus den §§ 21 bis 23 der DFB-Satzung.

DFB-Bundestag DFB-Präsidium

Ehrungen
Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes
hat den Golden Award des DFB an den Präsidenten
der Europäischen Fußball-Union (UEFA), Lennart
Johansson (Schweden), verliehen.

�

Das DFB-Präsidium verlieh die DFB-Verdienstnadel
an:

Niedersächsischer Fußball-Verband: Erich Runne
(Hemmingen), Elmar Schäfer (Neustadt), Horst
S iebrecht (Wagenfeld).

Fußball-Verband Rheinland: Ulrich Hüttmann
(Tiefenbach), Günther K le in (Rieden), Valentin
Schlösser (Mürlenbach), Günter Wi lhe lmi (Konz).

Südwestdeutscher Fußball-Verband: Wolfgang
Lauer (Oberhausen).

DFB-Ausschuss für 
Sicherheitsangelegenheiten

Richtlinien zur einheitlichen 
Behandlung von Stadionverboten
Der DFB-Ausschuss für Sicherheitsangelegenheiten
hat in seiner Sitzung am 21. April 2006 in Frank-
furt/Main folgende Neufassung der Richtlinien zur
Behandlung von Stadionverboten beschlossen, die
am 1. Juli 2006 in Kraft treten:

Präambel

Die Sicherheit und Ordnung vor allem bei den Spie-
len der Lizenzligen, Regionalliga, des DFB und Liga-
verbandes zu gewährleisten und hierbei zukünftig
Ausschreitungen unfriedlicher Personen zu verhin-
dern bzw. zu reduzieren sowie den ordnungs-
gemäßen Spielbetrieb zu gewährleisten, ist Aufga-
be aller im Zusammenhang mit dem Fußball tätigen
Verantwortungsträger. Dazu gehört auch die Fest-
setzung von Stadionverboten gegen Personen, die
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im Zusammenhang mit Fußballspielen sicherheits-
beeinträchtigend aufgefallen sind. Die/der

– Vereine und Kapitalgesellschaften („Tochter-
gesellschaften“) der Lizenzligen (Bundesliga und
2. Bundesliga) und der Regionalliga

– Deutsche Fußball-Bund (DFB) und

– Ligaverband

sind sich dessen bewusst und anerkennen daher die
nachfolgend aufgeführten für alle verbindlich gel-
tenden Richtlinien. Dabei gelten die Bestimmungen
für Vereine für die Kapitalgesellschaften der
Lizenzligen entsprechend. 

Der Erlass dieser Richtlinien beruht auf § 31 der
Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei
Bundesspielen.

§ 1 Definition, Zweck und Wirksamkeit
des Stadionverbots

(1) Ein Stadionverbot ist

– die auf der Basis des Hausrechts

– gegen eine natürliche Person 

– wegen sicherheitsbeeinträchtigenden Auf-
tretens im Zusammenhang mit dem Fußball-
sport, insbesondere anlässlich einer Fußball-
veranstaltung,

� innerhalb oder außerhalb einer Platz- oder
Hallenanlage

� vor, während oder nach der Fußballveran-
staltung

– festgesetzte Untersagung

– bei vergleichbaren zukünftigen Veranstaltun-
gen

– eine Platz- oder Hallenanlage zu betreten
bzw. sich dort aufzuhalten.

(2) Zweck des Stadionverbots ist es, zukünftiges
sicherheitsbeeinträchtigendes Verhalten zu
vermeiden und den Betroffenen zu Friedfertig-
keit anzuhalten, um die Sicherheit anlässlich
von Fußballveranstaltungen zu gewährleisten. 

Das Stadionverbot ist keine staatliche Sanktion
auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten, son-
dern eine Präventivmaßnahme auf zivilrecht-
licher Grundlage.

(3) Das Stadionverbot gilt befristet (§ 5).

(4) Das Stadionverbot erstreckt sich grundsätzlich
nur auf den befriedeten Bereich der Platz- oder
Hallenanlage, in der das Hausrecht des das Sta-
dionverbot Festsetzenden ausgeübt wird (ört-
liches Stadionverbot – § 4 Abs. 2).

(5) Das Stadionverbot kann auch für den Bereich
anderer Platz- oder Hallenanlagen festgesetzt
werden (überörtliches, so genanntes bundes-
weites Stadionverbot – § 4 Abs. 3, 4 und 5). Die
Vereine und der DFB bevollmächtigen sich hier-
zu durch eine gesonderte Erklärung gegensei-
tig. Die Erklärung ist jeweils vor Beginn einer
Spielzeit neu auszufertigen und wird beim DFB
(Zentralverwaltung) bzw. der DFL Deutsche
Fußball Liga GmbH hinterlegt.

(6) Das Hausrecht schließt unter anderem die Be-
fugnis ein, das Betreten der gesamten oder be-
stimmten Teile der Platz- oder Hallenanlage
bzw. den dortigen Aufenthalt zu untersagen.
Soweit erforderlich, ist der Bereich, für den das
Verbot gilt, – gegebenenfalls durch einen Plan –
genau zu beschreiben.

(7) Die Wirksamkeit des Stadionverbots wird nicht
durch den Erwerb einer Eintrittskarte oder den
Besitz eines anderen Berechtigungsnachweises
aufgehoben.

§ 2 Grundsätzliche Zuständigkeiten
für ein Stadionverbot

(1) Die Festsetzung, Reduzierung, Aufhebung oder
Aussetzung eines Stadionverbots steht grund-
sätzlich nur dem Eigentümer bzw. Besitzer der
Platz- bzw. Hallenanlage als originärem Haus-
rechtsinhaber zu.

(2) Sind der Verein, DFB oder Ligaverband nicht
originärer Hausrechtsinhaber, sorgen sie dafür,
dass ihnen das Hausrecht anlassbezogen
schriftlich übertragen wird.

(3) Der Umfang der Hausrechtsbefugnis und die
einzelnen Hausrechtsbefugten sind schriftlich
festzulegen und dem DFB (Zentralverwaltung)
sowie dem Ligaverband zu melden. Die Aus-
übung der Hausrechtsbefugnis obliegt bei den
Spielen

– der Lizenzligen und der Regionalliga dem ver-
tretungsberechtigten Organ

– des DFB dem Generalsekretär

– des Ligaverbandes der Geschäftsführung der
DFL.

Dieses Recht kann einem geeigneten Beauf-
tragten übertragen werden. Es ist für eine
Dauer von mindestens einer Spielsaison fest-
zulegen.

§ 3 Institutionelle Zuständigkeit
zur Festsetzung, Reduzierung, Aufhebung und

Aussetzung eines Stadionverbots, Stellung
eines Strafantrags

(1) Die Festsetzung, Reduzierung, Aufhebung oder
Aussetzung eines Stadionverbots obliegt

1. dem Verein, in dessen Bereich das sicher-
heitsbeeinträchtigende Ereignis eingetreten
ist:
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� in den Fällen des § 4 Abs. 2 dieser Richtlini-
en (örtliches Stadionverbot)

� in den Fällen des § 4 Abs. 3 und 4 dieser
Richtlinien (überörtliches so genanntes
bundesweites Stadionverbot).

Als Bereich, in dem das sicherheitsbeein-
trächtigende Ereignis eingetreten ist, gelten:

� die Platz- oder Hallenanlage

� außerhalb der Platz- oder Hallenanlage das
Gebiet der Kommune, in der der Verein sei-
nen Sitz hat;

2. dem Verein, der eine Reise zu einer Fußball-
veranstaltung organisiert und betreut, wenn
die Fans ein sicherheitsbeeinträchtigendes
Ereignis auslösen, das nicht in die Zuständig-
keit nach Ziff. 1. fällt;

3. dem DFB 

� als Veranstalter

� beim DFB-Pokalfinale

� in den Fällen des § 4 Absätze 2, 3 und 4 die-
ser Richtlinien, soweit die Zuständigkeit ei-
nes Vereins nicht gegeben ist

� in den Fällen des § 4 Abs. 5 dieser Richtlini-
en (Auslandstaten);

4. dem Ligaverband

� als Veranstalter

� in den Fällen des § 4 Absätze 2, 3 und 4 die-
ser Richtlinien, soweit die Zuständigkeit ei-
nes Vereins bzw. des DFB nicht gegeben ist.

(2) Die Befugnisse nach Abs. 1, Ziff. 3 und 4 können
vom DFB oder Ligaverband in geeigneten Fäl-
len, insbesondere wenn eine Sachnähe zum
sicherheitsbeeinträchtigenden Ereignis besteht,
auf einen Verein mit dessen Zustimmung über-
tragen werden; die Rückübertragung ist ent-
sprechend möglich. Dies ist dem Betroffenen
jeweils mitzuteilen.

Dies gilt entsprechend für die Möglichkeit einer
Übertragung der Befugnisse nach Abs. 1, Nrn. 1
und 2 auf den DFB.

(3) Die Festsetzung eines Stadionverbots soll im
Hinblick auf die Zwecksetzung (§ 1 Abs. 2) un-
verzüglich und grundsätzlich zu dem Zeitpunkt
erfolgen, zu dem dem Hausrechtsinhaber die
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bzw. die
Durchführung eines sonstigen Verfahrens oder
das Vorliegen eines ausreichenden Verdachts
der Verwirklichung eines Tatbestands nach § 4
dieser Richtlinie bekannt wird. Das Stadionver-
bot hat eine bereits vorliegende Stellungnahme
des Betroffenen zu berücksichtigen, kann je-
doch auch ohne sie erfolgen. Das Recht zur An-
hörung gemäß § 5a bleibt unberührt.

(4) Die Vereine, der DFB und der Ligaverband ver-
pflichten sich, bei Hausrechtsverletzungen
(§§ 123, 124 StGB – Hausfriedensbruch) grund-
sätzlich Strafantrag zu stellen.

(5) Ansprechpartner in Fragen der Festsetzung, Re-
duzierung, Aussetzung und Aufhebung eines
Stadionverbots ist grundsätzlich der nach § 2
Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 und 2 fest-
gelegte Verantwortliche.

§ 4 Adressat, Fälle des Stadionverbots

(1) Ein Stadionverbot ist gegen eine Person zu ver-
hängen, die im Zusammenhang mit dem Fuß-
ballsport, insbesondere anlässlich einer Fuß-
ballveranstaltung der Lizenz- oder Regional-
ligen, des DFB oder Ligaverbandes oder eines
Spiels eines internationalen Wettbewerbs, das
dem DFB, dem Ligaverband oder einem Verein
zur Ausrichtung übertragen worden ist, in ei-
nem oder mehreren der nachfolgend aufge-
führten Fälle innerhalb oder außerhalb einer
Platz- bzw. Hallenanlage sicherheitsbeeinträch-
tigend aufgetreten ist.

(2) Ein örtliches Stadionverbot (§ 1 Abs. 4) soll bei
Verstößen gegen die Stadionordnung ausge-
sprochen werden (minderschwerer Fall), soweit
diese nicht mit Verstößen nach Absatz 3 in Ver-
bindung stehen oder der Betroffene bisher
nicht wiederholt sicherheitsbeeinträchtigend
aufgefallen ist.

(3) Ein überörtliches Stadionverbot (§ 1 Abs. 5) soll
ausgesprochen werden bei eingeleiteten Er-
mittlungs- oder sonstigen Verfahren, insbeson-
dere in folgenden Fällen (schwerer Fall):

1. Straftaten unter Anwendung von Gewalt ge-
gen

1.1 Leib oder Leben

1.2 fremde Sachen mit der Folge eines nicht
unerheblichen Schadens

2. Gefährliche Eingriffe in den Verkehr (§ 315ff.
StGB)

3. Störung öffentlicher Betriebe (§ 316 b StGB)

4. Nötigung (§ 240 StGB)

5. Verstöße gegen das Waffengesetz

6. Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz

7. Landfriedensbruch (§§ 125, 125a, 126 (1) Nr. 1
StGB)

8. Hausfriedensbruch (§§ 123, 124 StGB)

9. Gefangenenbefreiung (§ 120 StGB)

10. Raub- und Diebstahldelikte (§§ 242ff., 249ff.
StGB)

11. Missbrauch von Notrufeinrichtungen (§ 145
StGB)

12. Handlungen nach § 27 Versammlungs-
gesetz

13. Rechtsextremistische Handlungen, insbe-
sondere das Zeigen und Verwenden natio-
nalsozialistischer Parolen, Embleme (§ 86a
StGB), Verstöße gegen das Uniformverbot
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Befindet sich der Betroffene in Haft, wird das
Stadionverbot erst für den Zeitraum ab der
Haftentlassung ausgesprochen.

(2) Mit Ablauf der festgesetzten Dauer erlischt das
Stadionverbot automatisch.

§ 5a Anhörung

(1) Ist das Stadionverbot ohne oder nach Auffas-
sung des Betroffenen ohne ausreichende Stel-
lungnahme ergangen, kann er diese nachträg-
lich abgeben. Dies soll schriftlich und möglichst
innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zu-
gang des Stadionverbots geschehen.

(2) Der gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 2
Abs. 3 festgelegte Verantwortliche entscheidet
über eine Aufhebung, Reduzierung oder Auf-
rechterhaltung des Stadionverbots unter Be-
rücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse,
einschließlich einer vorliegenden Stellungnah-
me des Betroffenen.

§ 6 Aufhebung des Stadionverbots bei Änderung
der Tatsachengrundlage

Das Stadionverbot ist von der festsetzenden Stelle
aufzuheben, wenn der Betroffene nachweist, dass

– das zugrunde liegende Ermittlungsverfahren nach
§ 170 Abs. 2 StPO oder nach einer entsprechen-
den Regelung des JGG eingestellt worden ist, es
sei denn, es sei aus anderen Gründen aufrechtzu-
erhalten;

– er in einem Strafverfahren rechtskräftig freige-
sprochen worden ist;

– sonst die Voraussetzungen der in § 4 genannten
Fälle nicht erfüllt sind.

§ 7 Reduzierung, Aussetzung oder Aufhebung
des Stadionverbots in anderen Fällen

(1) Auf Antrag des Betroffenen kann das Sta-
dionverbot in seiner Dauer reduziert, gegen
Auflagen ausgesetzt oder aus anderen Gründen
aufgehoben werden, wenn dies beispielsweise

– nach Art und Umständen der Tat,

– aufgrund der Einsicht des vom Stadionverbot
Betroffenen,

– des jugendlichen Alters oder

– aus anderen vergleichbaren Gründen

unter Beachtung der Zielsetzung des Sta-
dionverbots zweckmäßig erscheint.

(2) Die Auflagen (z.B. über Aufenthaltsort, Melde-
pflichten, Mitwirkung an sozialen Aufgaben) sol-
len gewährleisten, dass der Betroffene wieder
integriert wird und keine sicherheitsbeeinträch-
tigenden Taten während einer Fußballveranstal-
tung begehen kann.

Die Auflagen sollen grundsätzlich bedeutsame
soziale Verpflichtungen beinhalten. Ihre Einhal-
tung ist zu überwachen.

(§ 3 Versammlungsgesetz) und Beleidigungen
(§ 185 StGB) aus rassistischen bzw. fremdenfeindli-
chen Motiven

14. Einbringen und / oder Abbrennen von pyro-
technischen Gegenständen

15. Sonstige schwere Straftaten im Zusammen-
hang mit Fußballveranstaltungen

(4) Ein überörtliches Stadionverbot soll ferner aus-
gesprochen werden, ohne dass ein Ermittlungs-
oder sonstiges Verfahren eingeleitet wurde,

16. bei Ingewahrsamnahmen oder schriftlich
belegten Platzverweisen, wenn hinreichende
Tatsachen vorliegen, die die Annahme
rechtfertigen, dass die Person Taten gemäß
§ 4 Abs. 3 begangen hat oder begehen
wollte

17. bei Sicherstellung bzw. Beschlagnahmung
von Waffen oder anderen gefährlichen
Gegenständen, die der Betroffene in der
Absicht mitführte, Straftaten zu begehen,
soweit die Handlung nicht bereits in Abs. 3
erfasst ist

18. bei schwerwiegenden Verstößen gegen die
Stadionordnung.

(5) Ein überörtliches Stadionverbot kann in den
Fällen des Absatzes 3 und 4 auch ausgespro-
chen werden, wenn der Betroffene entspre-
chend im Ausland aufgetreten ist.

§ 5 Dauer des Stadionverbots

(1) Die Dauer des Stadionverbots richtet sich nach
der Schwere des Falles und umfasst höchstens
folgende Zeiträume:

– Kategorie A 1 - minderschwerer Fall (§ 4
Abs. 2) in der Zeit vom 1. Juli
bis 31. Dezember der laufen-
den Spielzeit

� bis zum 30. Juni des folgenden Jahres

– Kategorie A 2 - minderschwerer Fall (§ 4
Abs. 2) in der Zeit vom 1. Januar
bis 30. Juni der laufenden
Spielzeit 

� bis zum 30. Juni des nächsten Jahres

– Kategorie B – schwerer Fall (§ 4 Abs. 3, 4, 5)

� bis 30. Juni des dritten Jahres, das auf die
laufende Spielzeit folgt.

– Kategorie C – besonders schwerer Fall (§ 4
Abs. 3, 4, 5)

� bis 30. Juni des fünften Jahres, das auf die
laufende Spielzeit folgt

Ein besonders schwerer Fall liegt insbesondere
vor, wenn der Betroffene wegen besonderer In-
tensität in einem der in § 4 Abs. 3, 4 und 5 auf-
geführten Fälle aufgefallen ist und keinerlei
Einsicht zeigt.
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(3) Die Maßnahmen nach Abs. 1 sind nur in folgen-
den Fällen zulässig: 

1. wenn der Betroffene 

– bisher nicht als „Wiederholungstäter“ auffiel,

– bei Begehung der Tat keine erkennbar krimi-
nelle Einstellung zeigte und die Folgen seiner
Tat gering waren,

– einsichtig ist und

– die hohe Wahrscheinlichkeit bietet, dass er
sich zukünftig sicherheitskonform verhalten
wird. 

Fällt er erneut auf, tritt das Stadionverbot wie-
der in vollem Umfang ein. Darüber hinaus ist ein
neues Stadionverbot festzusetzen;

2. bei Stadionverboten der Kategorien B und C
(§ 5 Abs. 1) frühestens nach Ablauf der Hälfte
der Stadionverbotsdauer.

(4) Der Antrag ist begründet bei dem in § 3 Abs. 5
in Verbindung mit § 2 Abs. 3 genannten Verant-
wortlichen einzureichen. Der DFB kann seine
Zuständigkeit einem Verein – mit dessen Zu-
stimmung – übertragen; für die Rückübertra-
gung gilt die Regelung analog. Die Übertragung
wird dem Antragsteller mitgeteilt.

Auch der Verein kann seine Zuständigkeit dem
DFB mit dessen Zustimmung übertragen; er
teilt dies dem Antragssteller mit.

(5) Der Verantwortliche entscheidet über den An-
trag nach prognostischer Einschätzung, ob von
dem Betroffenen weitere Sicherheitsbeein-
trächtigungen bei zukünftigen Bundesspielen
zu erwarten sind. Die Entscheidung trifft er auf
der Basis der gewonnenen Erkenntnisse über
das sicherheitsbeeinträchtigende Auftreten
des Antragsstellers nach

– dessen Anhörung und

– Einholung, Auswertung oder Einbeziehung
der ihm zugänglichen und als geboten er-
scheinenden Erkenntnisquellen, insbesondere
des Fanprojekts, des Fanbeauftragten des je-
weils eigenen Vereins und des Vereins des Be-
reichs, aus dem er kommt.

Der Polizei ist Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben.

Die Anhörung erfolgt in der Regel schriftlich;
sie kann auch mündlich durchgeführt werden.

Zur Absicherung der Entscheidung können die
Erkenntnisträger in die Beratung einbezogen
werden.

Die Entscheidung soll grundsätzlich binnen
zwei Monaten getroffen werden.

§ 8 Form der Festsetzung des Stadionverbots

(1) Das Stadionverbot ist nach Muster stets schrift-
lich festzusetzen. Ein mündlich ausgesproche-
nes Stadionverbot ist schriftlich zu bestätigen.

(2) Das Stadionverbot soll dem Betroffenen grund-
sätzlich sofort vor Ort ausgehändigt werden. Die
Aushändigung ist aktenkundig zu machen,

(3) Wird die postalische Übermittlung eines Sta-
dionverbots erforderlich, ist dieses per Ein-
schreiben mit Rückschein zuzustellen.

§ 9 Verwaltung des Stadionverbots

(1) Die ordnungsgemäße Registrierung und Verwal-
tung der örtlichen Stadionverbote sowie die
Überwachung der Ablauffristen obliegen
grundsätzlich denen, die das Stadionverbot fest-
setzen; die der bundesweit wirksamen Sta-
dionverbote obliegt dem DFB (Zentralverwaltung)
und für den Bereich der Lizenzligen der DFL.

(2) Die das Stadionverbot Festsetzenden verwalten
die Stadionverbote mindestens nach zwei Such-
kriterien:

– alphabetisch unter den Namen der Betroffe-
nen

– chronologisch nach Ablauf der festgesetzten
Dauer.

Im Übrigen erfassen sie folgende Angaben:

– zur Person:

– Name

– Vorname

– Geburtsdatum

– Wohnstraße

– Wohnort und

– Verein, dem die Person zuneigt

– Grund des Stadionverbots, Festsetzungsda-
tum, Reduzierung, Aussetzung, Aufhebung
und Ablauffrist.

(3) Die nach Absatz 1 zuständigen Stellen unter-
richten den DFB (Zentralverwaltung) bzw. die
DFL schriftlich, unter Verwendung eines einheit-
lichen Vordrucks, jeweils unverzüglich über

– ein bundesweit ausgesprochenes Stadionver-
bot bzw.

– dessen Aufhebung (§ 6), Reduzierung, Aus-
setzung, vorzeitige Aufhebung und die Ertei-
lung von Auflagen (§ 7).

(4) Der DFB (Zentralverwaltung) bzw. die DFL un-
terrichtet die Vereine mindestens einmal mo-
natlich durch Übersendung einer aktualisierten
Liste

– über die von den Stadionverboten Betroffe-
nen und die Dauer des jeweiligen Stadionver-
bots.

Die Information erfolgt – je nach technischer
Möglichkeit – per 

– Elektronische Datenübermittlung
(Bundesliga-Extranet)

– E-Mail

– Telefax

– Brief.
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(5) Die Vereine leiten der örtlich zuständigen Poli-
zei ein Exemplar der Liste über die bundesweit
geltenden Stadionverbote zu und unterrichten
sie gleichzeitig über die nur örtlich geltenden
Verbote.

Der DFB (Zentralverwaltung) übermittelt ein
Exemplar der Liste an die Zentrale Informati-
onsstelle Sporteinsätze (ZIS) auch zur Weiter-
leitung an die Landes-Informationsstelle
Sporteinsätze (LIS) und an die Bundesgrenz-
schutzdirektion.

(6) Die Vereine und der DFB bzw. die DFL streben
an, gemeinsam die Verwaltung der Stadionver-
bote und den On-Line-Datenaustausch auf EDV-
Basis zu stellen, um die Informationswege und
-zeiten zu verkürzen.

§ 10 Datenschutz

(1) Für die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und
Übermittlung von personengebundenen Daten
im Zusammenhang mit der Festsetzung und
Verwaltung der Stadionverbote gelten die Be-
stimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
und – soweit anwendbar – der Landesdaten-
schutzgesetze.

(2) Die personengebundenen Daten der Sta-
dionverbote dürfen nur zweckgebunden durch
die Vereine, den DFB, die DFL und die in § 9
Abs. 5 Satz 2 genannten Stellen erhoben, verar-
beitet und untereinander übermittelt werden.

(3) Die Dateien bzw. Karteien der Stadionverbote
sind nur von besonders Beauftragten zu führen
und durch technisch-organisatorische Maßnah-
men vor dem Zugriff Unberechtigter zu sichern.
Die Beauftragten der Vereine und des DFB sind
zur Beachtung des Datengeheimnisses zu ver-
pflichten (§ 5 Bundesdatenschutzgesetz).

(4) Der örtlichen Polizei, dem örtlichen Bundes-
grenzschutzamt und den Landeskriminaläm-
tern dürfen die Daten zum Zwecke der Gefah-
renabwehr und Strafverfolgung übermittelt
werden, den Gefahrenabwehrbehörden nur
zum Zwecke der Gefahrenabwehr, der Staatsan-
waltschaft zum Zwecke der Strafverfolgung.

(5) Die Übermittlung der Daten nach Absatz 4 er-
folgt gegenüber der Polizei und dem Bundes-
grenzschutz

a) regelmäßig ohne Anforderung im Rahmen
des § 9 Abs. 5 oder

b) auf besondere, begründete Anforderung.

Der Staatsanwaltschaft und den Gefahrenab-
wehrbehörden sind Daten nur bei begründetem
Ersuchen zu übermitteln.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Juli 2006 in Kraft.

DFB-Zentralverwaltung

Präsidium und Vorstand 
des Württembergischen 
Fußball-Verbandes

Nach den beim Verbandstag des Württembergi-
schen Fußball-Verbandes durchgeführten Wahlen
setzen sich Präsidium und Vorstand des WFV wie
folgt zusammen:

Präsidium

Präsident: Herbert Rösch 
(Ostfildern)

Geschäftsführender
Vizepräsident: Michael Hurler 

(Neu-Ulm)

Vizepräsidenten: Karl Schley (Biberach)

Dr. Wolfgang Zieher
(Ulm)

Schatzmeister: Günter Kreher 
(Stuttgart)

Vorsitzender
Verbandsspielausschuss: Dieter Mäußnest 

(Stuttgart)

Vorstand

Vorsitzender 
Verbandsgericht: Jörg Kindermann 

(Stuttgart)

Verbandsjugendleiterin: Dagmar Schütter 
(Stuttgart)

Verbands-Schiedsrichter-
Obmann: Helmut Geyer (Fellbach)

Vorsitzende des Aus-
schusses für Frauensport:Rosalinde Kottmann

(Gschwendt)

Vorsitzende des Aus-
schusses für Breiten- 
und Freizeitsport: Margarete Lehmann 

(Seitingen-Oberflacht)

Beisitzer für besondere 
Aufgaben (Lizenzfußball): Ulrich Ruf (Stuttgtart)

Rainer Domberg 
(Heidenheim)

Berndt Netzer (Stuttgart)

Herbert Zöller 
(Tübingen)

Soziales/Ehrenamt: Walter Mäck (Tübingen)

Vertreter der
Bezirksvorsitzenden: Wolfgang Hecker 

(Gröningen-Satteldorf)
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Spieleraufgebote

Beim ÖSTERREICHISCHEN FUSSBALL-BUND hat

sich der Spieler 

Robert Peters , geb. 23. 1. 1984,

angemeldet. Der Spieler erklärt, keinem Verein des

DFB angehört zu haben.

�

Beim SCHWEIZERISCHEN FUSSBALL-VERBAND ha-

ben sich die Spieler 

Daniel Dmi t r iouk , geb. 5. 1 1. 1991,

Shane Thomas Hofmann , geb. 23. 9. 1970,

Daniel Rossow, geb. 30.  5. 1975,

Djemo Rud i , geb. 26. 4. 1984,

Christian Rupper t , geb. 19. 9. 1975,

Nina Nicole Wiersma , geb. 1. 4. 1992

angemeldet. Die Spieler erklären, keinem Verein

des DFB angehört zu haben.

�

Beim FUSSBALL-VERBAND VON SLOWENIEN hat

sich der Spieler 

Florian Kne is l , geb. 18. 7. 1993,

angemeldet. Der Spieler erklärt, keinem Verein des

DFB angehört zu haben.

�

Beim FUSSBALL-VERBAND DER TSCHECHISCHEN

REPUBLIK  hat sich der Spieler 

Felix Da imer, geb. 26. 5. 1991,

angemeldet. Der Spieler erklärt, keinem Verein des

DFB angehört zu haben.

�

Beim FUSSBALL- VERBAND DER USA hat sich der

Spieler

Jorge R ios  Noga les , geb. 26 .7. 1996,

angemeldet. Der Spieler erklärt, keinem Verein des

DFB angehört zu haben.

Vereine, bei denen die vorstehend genannten Spieler

Mitglied waren, werden gebeten, der DFB-Zentralver-

waltung unter Anmeldung etwaiger Ansprüche um-

gehend Mitteilung zu machen.

Spielerwechsel
Im Monat Mai 2006 sind vom DFB folgende 
Spieler an andere Nationalverbände freigegeben
worden:

Martin Baumeister, geb. 6. 12. 1980,
vom Niedersächsischen Fußball-Verband
an Australien;

Elton Be lz , geb. 5. 1. 1977,
vom Südbadischen Fußball-Verband an Brasilien;

Tobias Beyre i ss , geb. 22. 11. 1981,
vom Thüringer Fußball-Verband an Australien;

Nora B iermann , geb. 14. 8. 1984,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an Österreich;

Raphael Burkhardt , geb. 6. 3. 1995,
vom Fußball-Verband Sachsen-Anhalt an die
Schweiz;

Kristian Cen iga , geb. 17. 7. 1982,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Tschechische Republik;

Nicolaj Chr i s tensen , geb. 30. 10. 1991,
vom Württembergischen Fußball-Verband
zu Dänemark;

Aiko Düse lder, geb. 9. 4. 1995,
vom Niedersächsischen Fußball-Verband an die
Niederlande,

Sascha Emmer ich , geb. 21. 11. 1972,
vom Hessischen Fußball-Verband an Schweden;

Philip Fonte in , geb. 5. 10. 1993,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Philip Geh len , geb. 13. 9. 1993,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Benjamin D. G ibtner, geb. 11. 3. 1989,
vom Bayerischen Fußball-Verband an die USA;

Henricus Theodorus Bernardus Groe leken , 
geb. 3. 3. 1966,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Saman Hashemian , geb. 19. 12. 1984,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Miguel Hauptmann , geb. 21. 7. 1988,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Anni He iska , geb. 28. 10. 1987,
vom Fußball-Verband Sachsen-Anhalt an Finnland;

Andreas Herk ing , geb. 11. 9. 1991,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Robert H immler, geb. 15. 3. 1984,
vom Sächsischen Fußball-Verband an die Schweiz;

Matthew Hu len , geb. 13. 3. 1980,
vom Fußball-Landesverband Brandenburg 
an die USA;
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Marc Winfried Ro l inger, geb. 29. 8. 1970,
vom Saarländischen Fußball-Verband 
an die Schweiz;

Ivan Sa  Borges , geb. 23. 7. 1986,
vom Hamburger Fußball-Verband an Dänemark;

Enrico Schur ig , geb. 6. 5. 1972,
vom Fußball-Landesverband Brandenburg an die
Schweiz;

Jeremia Matthäus Schweg ler, geb. 1. 1. 1990,
vom Württembergischen Fußball-Verband
an Österreich;

Pia Sophie Sosemann , geb. 30. 7. 1988,
vom Berliner Fußball-Verband an Australien;

Denis Staskewi tsch , geb. 27. 10. 1980,
vom Badischen Fußball- Verband an Australien;

Enrico Sto lz , geb. 19. 5. 1986,
vom Landesfußballverband Mecklenburg-
Vorpommern an Schweden;

Özgür Süsem, geb. 4. 11. 1976,
vom Berliner Fußball- Verband an die Schweiz;

Henning Tho len , geb. 27. 10. 1994,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Takahiro Utsunomiya , geb. 3. 11. 1985,
vom Saarländischen Fußball-Verband an Österreich;

Arthur Wawrz inek , geb. 23. 1. 1990,
vom Hessischen Fußball-Verband an die Schweiz;

Tobias Wiens , geb. 28. 6. 1982,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die USA;

Frank W. M. Wingenfe ld , geb. 7. 6. 1974,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande.

Kevin K. Kamp, geb. 18. 1. 1995,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Christian Karnath , geb. 18. 12. 1962,
vom Berliner Fußball-Verband an Österreich;

Hidehiro Kasano, geb. 18. 7. 1981,
vom Saarländischen Fußball-Verband an Japan;

Mike Ko lwe, geb. 23. 2. 1992,
vom Berliner Fußball-Verband an die Schweiz;

Kristjan Kr i s t jansson , geb. 19. 3. 1975,
vom Niedersächsischen Fußball- Verband an Island;

Julia Kubba , geb. 8. 4. 1983,
vom Niedersächsischen Fußball-Verband 
an die Schweiz;

Tomasz L izak , geb. 10. 10. 1971,
vom Fußball-Verband Rheinland an Polen;

Martin Lungwi tz , geb. 10. 8. 1983,
vom Fußball-Landesverband Brandenburg an die
Schweiz;

Jan Hinrich Meyer, geb. 25. 10. 1984,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Marcel Mo lend i j k , geb. 30. 7. 1995,
vom Niedersächsischen Fußball-Verband
an die Niederlande;

Diego Armando Martin Na lvar te  Reatequ i ,
geb. 25. 5. 1984, 
vom Thüringer Fußball-Verband an Peru;

Wolfgang Oliver Nock , geb. 14. 7. 1988,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Kevin Roger Christiaan Nowack i , geb. 12. 2. 1980,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Mikail Özdemir, geb. 9. 3. 1994,
vom Niedersächsischen Fußball-Verband 
an die Niederlande;

Raphael Per ings , geb. 22. 8. 1986,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an Belgien;

Benjamin Peters , geb. 26. 9. 1987,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Christoph P la tt , geb. 7. 2. 1985,
vom Westdeutschen Fußball- und Leichtathletik-
verband an die Niederlande;

Andy Post , geb. 12. 9. 1977,
vom Landesfußballverband Mecklenburg-
Vorpommern an Österreich;

Jamel Rahman i  Kouadr i , geb. 29. 3. 1984,
vom Südbadischen Fußball-Verband an Frankreich;

Dominik Re ich , geb. 20. 10. 1983,
vom Württembergischen Fußball-Verband 
an Australien;

Oliver R i sser, geb. 17. 9. 1980,
vom Badischen Fussball-Verband an Island;

Offizielle Mitteilungen
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